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Verordnung
zur Durchführung des Investitionsplanes 

und des Generalreparaturplanes sowie der Lizenzen.

Vom 20. Januar 1955

A. Investitionsplan
I. Planinhalt 

§ 1
(1) Die Durchführung von Investitionen ist nur im 

Rahmen dieser Verordnung und auf Grund der nach 
dieser Verordnung ordnungsgemäß ausgefertigten Plan
dokumente zulässig. Für Investitionen dürfen keine 
anderen als die vorgesehenen Finanzierungsquellen in 
Anspruch genommen werden. Die für Investitionen zur 
Verfügung stehenden Mittel dürfen nur unter Wahrung 
ihrer Zweckbestimmung verwendet werden.

(2) Die Bestimmungen über die Verwendung des 
Direktor- bzw. Prämienfonds bleiben hiervon un
berührt.

§ 2
Planumfang

(1) Durch den Investitionsplan werden Mittel bereit
gestellt für

a) Bauvorhaben,
b) Ausrüstungen:

1. Maschinen, maschinelle Anlagen und technische 
Einrichtungen,

2. Transportanlagen, Transportgeräte und Fahr
zeuge,

3. Werkzeuge, Modelle und Vorrichtungen, sofern 
diese Gegenstände nicht innerhalb von zwölf 
Monaten verschleißen.

(Typen- und auftragsgebundene Werkzeuge, 
auch wenn sie nicht innerhalb von zwölf Mona
ten verschleißen, sind als Kosten des Betriebes 
zu planen und zu Lasten der Umlaufmittel zu 
finanzieren),

c) Erstausstattung mit Grundmitteln, die zur In
betriebnahme neuer Kapazitäten notwendig sind, 
ohne Rücksicht auf Dauer und Wert,

d) Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen, 
soweit die Haushaltsdirektive nichts anderes be
stimmt,

e) Erwerb von nichtvolkseigenen Grundstücken, Pro
duktionsanlagen und Gebäuden und der damit 
verbundenen Ablösung darauf ruhender volks
eigener und privater Grundpfandrechte und son
stige Entschädigungsansprüche privater Eigen
tümer,

f) Erwerb von Tieren (Vatertiere und Pferde) und 
Pflanzen (Anpflanzung geschlossener Plantagen) 
nach einer vom Ministerium für Land- und Forst
wirtschaft im Einvernehmen mit dem Ministe
rium der Finanzen zu erlassenden Anordnung,

g) Aufwendungen für die Wiederbeschaffung oder 
Wiederherstellung beschädigter, zerstörter oder 
abhanden gekommener Gegenstände, soweit gemäß 
§ 5 Schadenersatzleistungen nicht unmittelbar zur 
Verfügung stehen.

Die Wertgrenze der unter Buchstaben a, b und d 
genannten Aufwendungen — mit Ausnahme des 
Buchst b Ziff. 3 — muß im einzelnen 200 DM über
schreiten. Bei den unter Buchst, b Ziff. 3 genannten 
Aufwendungen muß der Einzelanschaffungswert mehr 
als 500 DM betragen. Dies gilt nur, soweit die zustän
digen Minister keine andere Wertgrenze festgesetzt 
haben.

Beachten Sie bitte die letzte Seite!
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